
Erziehungsbeauftragung
(gemäß §1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz)

Vorname
Erziehungsbeauftragter

Name
Erziehungsbeauftragter

Unterschrift
Erziehungsbeauftragter

Unterschrift
Elternteil

Eine Fälschung der Unterschrift stellt eine Straftat nach §267 StGB dar und bereits der 
Versuch ist strafbar.

Ich kenne die Erziehungsbeauftragte Person und vertraue ihr die erzieherische Führung 
über meinen Sohn/meine Tochter an. Die beauftragte Person ist 18 Jahre oder älter und 
hat genug erzieherische Kompetenzen um meinem Kind Grenzen setzen zu können, 
im Besonderen hinsichtlich des Alkoholkonsums. Er/Sie trägt außerdem Sorge dafür, dass 
mein Kind nach Veranstaltungsende unversehrt zu Hause ankommt.

Geburtsdatum
Erziehungsbeauftragter

Vorname
Kind

Name
Kind

Geburtsdatum
Kind

Vorname Elternteil Name Elternteil


